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Im Rahmen des GAP-Strategie-
plans werden im Bereich der
Forstwirtschaft in Baden-Würt-
temberg folgende Fördermaß-
nahmen angeboten:

➜Bodenschutzkalkung:
Sie wird gefördert, um eine
strukturelle Verbesserung der
Bodenstreu, des Bodens oder
des Nährstoffhaushalts zu er-
zielen. Voraussetzung für eine
Förderung ist, dass eine gutach-
terliche Stellungnahme die
Notwendigkeit der Kalkung be-
stätigt. Gegebenenfalls ist eine
Boden- oder eine Analyse der
Blätter bzw. Nadeln nötig.

Kalkungen werden in der Re-
gel von der Unteren Forstbehör-
de organisiert und finden be-
sitzübergreifend statt. Privat-
waldbesitzer bis 30 ha bekom-
men auch in der neuen
Förderperiode sämtliche för-
derfähigen Nettokosten zu
100 % erstattet. Eine Förderung
der Umsatzsteuer wird weiter-
hin nicht möglich sein.

➜Gemeinschaftswälder und
forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse:
Ziel ist die Überwindung struk-
tureller Nachteile. Dies erfolgt
durch die Förderung der über-
betrieblichen Zusammenarbeit
im Rahmen forstwirtschaftli-
cher Zusammenschlüsse und
durch die Förderung gemein-
schaftlicher Waldbewirtschaf-
tungsmodelle. In der neuen
Förderperiode werden forst-
wirtschaftliche Zusammen-
schlüsse verstärkt darin unter-
stützt, den Schritt in die Eigen-
ständigkeit mit einem profes-
sionellen Geschäftsführer zu
gehen. Die Zusammenschlüsse
erhalten eine Förderung zur
Professionalisierung, zur Bün-
delung des Holzes für den Ver-
kauf und Koordinierung von
Waldpflegeverträgen mit den
Mitgliedern.

Es werden auch Zusammen-
schlüsse gefördert, die den
Schritt zur eigenständigen pro-
fessionellen Holzvermarktung

GAP-REFORM Die Förderprogramme Nachhaltige Wald-
wirtschaft und Umweltzulage Wald sind Bestandteil der
zweite Säule im GAP-Strategieplan. Das Ministerium für
Ländlichen Raum erläutert die Kernpunkte der beiden Pro-
gramme und beschreibt die Veränderungen bei der Förderung.

noch nicht gegangen sind. Sie
erhalten eine Förderung dafür,
dass sie ihre Mitglieder zum
Beispiel über aktuelle Themen
der Forstwirtschaft und des
Holzmarktes informieren. Auch
die Erstellung und Umsetzung
von Plänen zur Neugründung
oder Erweiterung von Gemein-
schaftswäldern ist förderfähig.

➜Infrastruktur im Erho-
lungswald:
Eine weitere wichtige Kompo-
nente zur Verbesserung der Be-
triebsstruktur bildet die Förde-
rung der forstwirtschaftlichen
Infrastruktur. Sie gibt es aus-
schließlich für Wälder, die als
Erholungswald klassifiziert
sind. Gefördert werden Wege-
neubau, Wegeausbau- und
-umbau, Wegegrundinstand-
setzung nach Naturkatastro-
phen und ebenso die
Grundinstandsetzung
von Brücken und Was-
serableitungssystemen
von Forstwegen. In der
neuen Förderperiode ist
außerdem im Erho-
lungswald ein Ausgleich
für Privatwaldbesitzende für
zusätzliche Aufwendungen bei
der Wegeunterhaltung vorgese-
hen. Voraussetzung dafür ist die
Verwendung von natürlichem
Material aus regionalen Stein-
brüchen oder Kiesgruben.

➜Vertragsnaturschutz im
Wald:
Voraussichtlich ab Herbst 2022
können private und kommunale
Waldbesitzer über die Verwal-
tungsvorschrift nachhaltige
Waldwirtschaft (NWW) für eine
Vielzahl von Waldnaturschutz-
maßnahmen finanzielle Unter-

stützung beantragen.
Förderfähig sind nur
Maßnahmen, die in mit
der Naturschutzverwal-
tung abgestimmten
Konzepten oder Fach-
plänen aufgeführt sind
und der Integration von

Naturschutzzielen in die Wald-
bewirtschaftung auf Betriebs-
ebene dienen (z.B. Natura2000-
Managementpläne).

Für die neue Förderperiode
bleibt im Teil E die bestehende
EU-kofinanzierte Waldnatur-
schutzmaßnahme erhalten, bei
der in Form einer Projektförde-
rung zur Anteilsfinanzierung die
Neuanlage, Entwicklung und flä-
chige Erweiterung von Biotopen
und Artenlebensstätten ermög-
licht wird. Sowohl die national fi-
nanzierten Maßnahmen als auch
die EU-kofinanzierte Maßnahme
der NWW stellen ergänzend zur
Umweltzulage Wald (UZW) die
zweite wesentliche Komponente
für einen erfolgreichen Natur-
schutz im Wald dar. Eine Förde-
rung nach NWW ist bei der Unte-
ren Forstbehörde zu beantragen.

➜Bodenschonende Holzern-
tetechniken:
Mit dieser Fördermaßnahme

soll ein Anreiz für die Beschaf-
fung von besonders boden-
schonender Forsttechnik bei
Maschinen geschaffen werden.
Gefördert wird unter anderem
die Beschaffung von Moor-
und Kombinationsbändern für
Forstmaschinen. Im Bereich der
Holzerntetechnik ist die For-
schung derzeit sehr aktiv und
mögliche Fortschritte können
zukünftig in das Förderangebot
integriert werden.

➜Klimaprämie Privatwald:
Mit dieser neuen Fördermaß-
nahme sollen Privatwaldbesit-
zer bei der Anpassung an den
Klimawandel unterstützt wer-
den. Geplant ist ein finanzieller
Ausgleich der Einkommensver-
luste für Wiederbewaldungsflä-
chen nach extremwetterbeding-
ten Bestandesschäden und für
die Koordinierungsleistungen
bei der Begleitung des An-
wuchs- und Etablierungserfol-
ges des neu begründeten Be-
standes.

Außerdem soll ein Anreiz für
den Anbau von klimaresilienten
Baumarten geschaffen werden.
Die Zuwendung erfolgt für Flä-
chen mit aktiver Wiederbewal-
dung durch Kulturmaßnahmen
nach extremwetterbedingten
Bestandesschäden.

➜Umweltzulage Wald:
Bei der Umweltzulage Wald
(UZW N) wird es weiterhin
unmittelbar flächenbezogene
Maßnahmen geben, die über
den Gemeinsamen Antrag (GA)

Damit Sie Dinge nach-
schauen können, stellen
wir die Artikel zur GAP-Re-
form und ihrer Umsetzung
für die neue Förderperiode
ab 2023 auf unserer Web-
seite www.badische-bau
ern-zeitung.de unter dem
Stichwort „GAP-Reform“
gesammelt zum Nachlesen
digital zur Verfügung. Er-
schienen sind sie bisher in
den Ausgaben BBZ 13, 17,
18, 19, 25, 26, 27, 28, 29,
30,31. Die Serie wird fortge-
setzt. ❑

Für den Privatwald gibt es künftig eine Klimaprämie –
die Details bei der Ausgestaltung sind noch nicht klar.

Was im Forstbereich künftig gefördert wird
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bei der Unteren Landwirt-
schaftsbehörden beantragt wer-
den. In Baden-Württemberg lie-
gen über 60 % der Natura-2000-
Gebiete im Wald. Die Bewirt-
schaftung dieser Wälder ist
weiterhin möglich. Es kann al-
lerdings zum Beispiel bei der
Baumartenwahl zu Einschrän-
kungen kommen. Die UZW-N
gleicht diesen Verzicht der pri-
vaten Waldeigentümer auf
waldbauliche Freiheiten aus
und fördert die Ausstattung mit
lebensraumtypischen Baumar-
ten und Habitatstrukturen zum
Erhalt der Natura-2000-Gebiete.
Weiterhin ist vorgesehen, dass
forstwirtschaftliche Zusammen-
schlüsse antragsberechtigt sind
und für ihre Mitgliedsbetriebe
einen Sammelantrag stellen
können.

➜Umweltzulage Auerhuhn:
Das Auerhuhn ist eine europä-
isch geschützte Vogelart des
Schutzgebietsnetzes Natura
2000. Im Schwarzwald wurden
zuletzt nur noch 114 Hähne ge-
zählt. Seit 2008 gibt es das Arten-
schutzkonzept „Aktionsplan
Auerhuhn“ (APA). Die neue
Maßnahme Umweltzulage Au-
erhuhn (UZW-A) fußt auf -dem
Flächenkonzept des APA.

Die UZW-A fördert im Privat-
wald den Ausgleich von Be-
nachteiligungen, die sich auf-
grund des Auerwildvorkom-
mens ergeben. Der Ausgleich
errechnet sich aus dem Auf-
wand für die Erstellung von Ge-
fährdungsbeurteilungen, die
vor Betriebsmaßnahmen (z. B.
der Holzernte) wegen natur-
schutzrechtlicher Bestimmun-
gen vom Waldbesitzer durchzu-
führen sind. Des Weiteren flie-
ßen in den Ausgleich zeitliche
Einschränkungen bei der Wald-
bewirtschaftung und Jagd ein.
Vom 1. März bis 15. Juli sind kei-
ne planmäßigen Betriebsarbei-
ten möglich. Ab 1. Dezember bis
Ende Februar sind Waldarbei-
ten nur mit Einschränkungen
möglich. Die Jagd ist im Zeit-
raum 1. März bis 15. Juli einge-
schränkt und ab dem 1. Dezem-
ber dürfen keine Drückjagden
durchgeführt werden.

Der flächenbezogene Aus-
gleich ist innerhalb des Verbrei-
tungsgebietes des Auerhuhns
möglich und richtet sich aus-
schließlich an Privatwaldbesit-
zer. Die Auszahlung des Aus-
gleichs erfolgt über den Ge-
meinsamen Antrag. red

Die Verbraucherpreise für Le-
bensmittel lagen im Juli im Mit-
tel um 14,8 % über dem Stand
vom Juli des Vorjahres, wie das
Statistische Bundesamt errech-
net hat. Damit hat sich der
Preisauftrieb nochmals ver-
stärkt, denn im Juni waren es
12,7 % gewesen. Im Mai hatte
das Plus 11,1 % betragen, im

UNGEBREMST Die Preise für Nahrungsgüter haben im Juli
in Deutschland weiter angezogen, während die allgemeine
Teuerungsrate sich leicht abgeschwächt hat.

April 8,6 % und im März 6,2 %.
Im Februar hatte sich der Auf-
schlag zum Vorjahr „nur“ auf
5,3 % belaufen.

Die allgemeine Teuerungsra-
te in Deutschland hat sich dage-
gen im Juli 2022 gemäß den vor-
läufigen Berechnungen der Sta-
tistiker weiter abgeschwächt,
und zwar von zuvor 7,6 % auf

7,5 %. Im Mai waren es noch
7,9 % gewesen; dies war der bis-
lang höchste Wert in diesem
Jahr. Nach wie vor hauptsäch-
lich verantwortlich für die Teue-
rung ist laut Destatis die Ent-
wicklung der Energiepreise, für
die die Verbraucher im vorigen
Monat im Mittel 35,7 % mehr
zahlen mussten als ein Jahr zu-
vor.

Woran es lag

Mit Blick auf die die Lebensmit-
telpreise stellte Destatis erneut
fest, dass sich hier deutliche
Preisanstiege auf den vorgela-
gerten Wirtschaftsstufen preis-
erhöhend auswirkten. Hinzu
kämen die preistreibenden Ef-
fekte unterbrochener Lieferket-
ten infolge der Corona-Pande-
mie.

Die dämpfend auf die Teue-
rung wirkenden Sondereffekte
wie die Auswirkungen des 9-Eu-
ro-Tickets und des Tankrabatts
sind laut dem Bundesamt in
den Ergebnissen für Juli enthal-
ten. AgE

Die Preise für
Lebensmittel

hierzulande
steigen weiter.

Mittelgroße
Streuobsternte
Der Verband der deutschen
Fruchtsaft-Industrie (VdF)
rechnet bundesweit mit einer
mittelgroßen Streuobsternte
von voraussichtlich rund
500 000 t. Laut VdF-Geschäfts-
führer Klaus Heitlinger hatte
die Branche aufgrund der Alter-
nanz auf ein größeres Streu-
obstaufkommen gehofft. Aller-
dings werde das abnehmende
Ertragspotenzial der Streuobst-
bestände von Jahr zu Jahr deut-
licher. In Deutschland würden
derzeit noch rund 250 000 ha
Streuobstwiesen bewirtschaf-
tet.

Darüber hinaus kann die mo-
mentane Trockenheit Heitlin-
ger zufolge noch erheblich auf
die Erträge drücken. Schon jetzt
sei die Fruchtgröße unter-
durchschnittlich. Sollte das hei-
ße und trockene Wetter anhal-
ten, ist mit einer kleineren Ernte
zu rechnen. AgE

Mehr Auktionen bei
Global Dairy Trade
An der internationalen Han-
delsplattform Global Dairy
Trade (GDT) soll es neben den
zweiwöchentlich stattfinden-
den Hauptauktionen für Stan-
dardmilchprodukte zukünftig
alternierend in den Zwischen-
wochen weitere Versteige-
rungsrunden geben.

Die Neuerung mit dem Na-
men GDT Pulse zielt darauf ab,
die Liquidität an der GDT zum
Nutzen von Käufern und Ver-
käufern zu erhöhen und dem
internationalen Markt häufige-
re Preissignale zu senden. Zu-
nächst soll GDT Pulse für einen
Zeitraum von sechs bis zwölf
Monaten im wöchentlichen
Wechsel mit den Hauptauktio-
nen erprobt werden. Der Unter-
schied ist, dass zunächst nur ein
Standardprodukt angeboten
wird, nämlich Vollmilchpulver,
dessen Fälligkeit zwei Monate
in der Zukunft liegt.

Die GDT gehört zu je einem
Drittel dem Molkereiunterneh-
men Fonterra, der European
Energy Exchange (EEX) und
der neuseeländischen Börse
(NZX). AgE

Stabile
Saatmaisfläche

Die in diesem Jahr zur Feldbe-
sichtigung angemeldete Saat-
maisfläche bewegt sich auf dem
praktisch gleichen Niveau wie
2021. Wie das Deutsche Maisko-
mitee (DMK) mit Verweis auf Da-
ten des Bundessortenamtes
(BSA) mitteilte, belief sich das
betreffende Areal auf 3966 ha;
das waren 4 ha mehr als im Vor-
jahr. Die Fläche liegt fast aus-
schließlich in Baden-Württem-
berg. In den Jahren 2020 und
2019 habe die Fläche allerdings
noch über der Marke von 4000 ha
gelegen. Für die Vermehrung von
Ökomais seien zuletzt 9,61 ha
vorgesehen gewesen. AgE

Preisauftrieb verstärkt sich noch
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